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Text 

§ 42. (1) Das Bergbuchsgericht hat die Eintragung der Bergwerksberechtigungen von Amts wegen 
vorzunehmen. 

(2) Sind Bergwerksberechtigungen für Grubenmaße gemeinsam verliehen worden, so sind die 
gemeinsam verliehenen Bergwerksberechtigungen in eine einzige neu zu eröffnende Bergbuchseinlage 
einzutragen. Nachträglich verliehene Bergwerksberechtigungen für Grubenmaße sind derjenigen Einlage 
zuzuschreiben, in der die bereits früher verliehenen Bergwerksberechtigungen eingetragen sind. 

(3) Bergwerksberechtigungen für Überscharen sind derjenigen Einlage zuzuschreiben, in der die 
Bergwerksberechtigung für das angrenzende Grubenmaß oder die angrenzende Überschar eingetragen ist. 


